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Betr. Anträge für Verbandstag 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,      28.03.2009 
 
hiermit stellen wir für den nächsten Verbandstag folgende Anträge auf Änderung der 
Spielordnung WHV: 
 

1.Antrag: 
Wir beantragen eine Ergänzung des Paragraphen 3 um den Absatz (14). Der Paragraph 14 soll 
wie folgt lauten: Verstöße gegen die Bestimmungen der Paragraphen 12 und 13 werden mit 
einem Bußgeld je Verstoß in Höhe von EURO 50.- geahndet. Das Bußgeld muss der WHV an 
eine gemeinnützige, nichtsportliche Organisation überweisen, z.B. Deutscher 
Kinderschutzbund, Greenpeace, Amnesty International oder andere. 
 
Begründung: auch der WHV sollte sich an seine Spielordnung halten und insbesondere in den 
Paragraphen 12 und 13 sind Aufgaben des Verbandes festgelegt.  Genau wie die Vereine, die 
für jede Kleinigkeit zur Kasse gebeten werden, muss bei Verstößen gegen seine Spielordnung 
auch der WHV die gleiche Pflicht gelten.  So wurden die Termine der kommenden  
Feldsaison 09/10 nicht wie in der SPO vorgesehen am 31.1. veröffentlicht, sondern erst 
Anfang März.  Das kann alles passieren und halten wir auch nicht für weiter schlimm – genau 
wie mögliche geringfügige Vergehen der Vereine.  Wenn aber bei den Vereinen penibel 
genauestens auf die Einhaltung der SPO geachtet wird, dann sollte das im Gegenzug auch für 
den Verband gelten. 
 

2.Antrag 
Wir beantragen die Änderung des Paragraphen 13: Die Spielpläne für die folgende Feldsaison 
müssen spätestens 7 Tage (bisher: 3 Tage) nach Ende der vorherigen Feldsaison veröffentlicht 
werden. 
 
Begründung: es ist keinem ehrenamtlichen Mitarbeiter zuzumuten, dass er drei Tage nach 
Ende der Feldsaison die komplette Gruppeneinteilung der kommenden Feldsaison für Damen 
und Herren veröffentlichen muss. Unserer Meinung nach sollte auch Zeit bleiben, bestimmte 
Punkte im Sportausschuss und mit den Vereinen abzusprechen, z.B. zwei Mannschaften eines 
Vereins in einer Gruppe oder Planung Heim- und Auswärtsspiele. 
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3.Antrag 
Wir beantragen die Änderung des Paragraphen 14 (Festsetzung von Strafen), Absatz 3, wie 
folgt: Die Einlegung eines Rechtsmittels gegen die Straffestsetzung hat aufschiebende 
Wirkung (bisher: keine aufschiebende Wirkung) 
 
Begründung: die Bearbeitung der Einsprüche beträgt mittlerweile in vielen Fällen mehr als 4 
Monate. Ein Verein kann nicht ständig nachfragen oder ewig auf sein Geld warten, bis eine 
Entscheidung getroffen wird. So hat der BTHV vor mehr als 3 Monaten Einsprüche gegen 
zwei Straffestsetzungen eingelegt und wartet bis heute auf eine Entscheidung.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kay Milner 
Geschäftsführer 
 
 

 
 


